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Der BDI begrüßt die Möglichkeit, das künftige Arbeitsprogramm der Gruppe 

Europäischer Regulierungsstellen aktiv mitzugestalten und so zur Entwicklung des Binnenmarktes und zur Harmonisierung des europäischen Rechtsrahmens in allen Mitgliedstaaten beizutragen. Die neue EU-Rahmenrichtlinie für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste enthält grundlegende Bestimmungen zur Gewährleistung von Transparenz und zur Einbindung relevanter Gruppen in Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene. Erwägungsgrund 15 der Rahmenrichtlinie verpflichtet die nationalen Regulierungsstellen, alle interessierten Parteien zu vorgeschlagenen Beschlüssen zu konsultieren und ihre Stellungnahme zu berücksichtigen, ehe sie einen endgültigen Beschluss fassen. 

Eine nachhaltige Regulierungspolitik bedeutet, dass Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, nicht hinter verschlossenen Türen gefasst werden dürfen. Unternehmen und andere betroffene Gruppen haben das Recht zu erfahren, auf welche Weise und warum Entscheidungen getroffen wurden, die sie selber und ihre Nutzer betreffen.

Durch die besondere Dynamik des Telekommunikationsmarktes ist es von entscheidender Bedeutung, einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Entscheidungsträgern und der Industrie zu gewährleisten. Nur so können die Regulierungsbehörden adäquat auf sich verändernde Märkte und Geschäftsmodelle reagieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass innovative Geschäftsmodelle durch eine veraltete Regulierungspraxis verhindert werden. Auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Arbeitsprogramms ist eine Beteiligung der betroffenen Sektoren von größter Bedeutung. 

Der BDI fordert die Gruppe Europäischer Regulierungsstellen dazu auf:

· eine unmittelbare Vertretung der Industrie und Industrie-Vereinigungen in Sitzungen zu gewährleisten

· eine umfassende und frühzeitige Konsultation durch die Veröffentlichung von Tagesordnungen und Dokumenten möglichst vorab im Internet sicherzustellen 

· Sitzungsprotokolle zu veröffentlichen

Die Notwendigkeit eines unter den nationalen Regulierungsstellen abgestimmten Verhaltens sieht der BDI in den Bereichen, in denen in allen Mitgliedstaaten gleichgelagerte Wettbewerbsprobleme vorliegen. Hier sollten die sehr flexiblen Handlungsmöglichkeiten, die die Regulierungsstellen durch den neuen EU-Rechtsrahmen erhalten haben, nicht zu unterschiedlichen Verpflichtungen in den Mitgliedstaaten führen. Der zwischen den nationalen Regulierungsbehörden durch die Flexibilität eröffnete und geförderte "Wettbewerb um die marktgerechteste Regulierung" darf nicht zu einer nachhaltig heterogenen Regulierungslandschaft führen. Daher sollten die nationalen Regulierungsbehörden sich auf eine regelmäßige Überprüfung der nationalen Regulierungsmaßnahmen und -instrumente verständigen, mit dem Ziel, die marktgerechteste Regulierung zum Standard zu machen. Divergierende Entscheidungen bei gleichgelagerten Problemen verzerren die Wettbewerbsbedingungen und gefährden das Harmonisierungspotenzial in der EU.

Vermieden werden muss aus Sicht des BDI allerdings, dass die nationalen Regulierungsstellen ihre Eigenständigkeit verlieren. Da die Liberalisierung in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich vorangeschritten ist, gibt es in jedem Mitgliedstaat auch spezielle Wettbewerbsbedingungen. Eine Harmonisierung, die die nationalen Besonderheiten außer Acht lässt und so etablierte, gut funktionierende Modelle "wegharmonisiert" oder vorhandenes Deregulierungspotential nicht nutzt, bedeutet eine Vereinheitlichung auf "kleinstem gemeinsamen Nenner". Die Folge wäre eine gravierende Verzerrung der Wettbewerbs, da Ungleiches gleich behandelt würde.

Die Arbeit der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen muss daher auch darin bestehen, der EU-Kommission die länderspezifischen Probleme, Themen und Maßnahmen zu erläutern. Ausgehend von den Grundsätzen des neuen Rechtsrahmens zur Verhältnismäßigkeit und zur Anpassung an das allgemeine Wettbewerbsrecht beim Vorliegen wirksamen Wettbewerbs sollte die Gruppe gleichgelagerte Problem-Bereiche ermitteln und Vorschläge unterbreiten, wie künftig Unterschiede bei der Anwendung des neuen EU-Rechtsrahmens ausgeglichen werden können.
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